
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1798)

Artikel: An die Bürger und Freunde der Freyheit der Eidsgenossenschaft, und
besonders im Canton Zürich

Autor: Vogel, David

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-542652

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 23.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-542652
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Der schweizerische Republikaner.

Neuntes Stück.

Zürich, Dienstags den iz. Merz 1798.

Von dem schweizêrischêu Rcvublikane.r erscheinen für einmal wöchentlich zwey Stücke, jedes von einem halben Bogen/
Man kann sich für fünf und zwanzig Stücke mit 4z Kreuzer Aürchcr-Valuta in der Buchhandlung von Orell, Fnßli und
Comp. abinniercn. Entferntere Orte wenden sich an das nächstgelegenste Postamt.

Was die Redaktion der Zeitschrift und allfa'llige Beytrage zu derselben betrifft, so kaun man sich deßwegen an einen der unter-
zeichneten Herausgeber wenden, die für alle Aufsätze, welche nicht mit den Namen der Verfasser unterzeichnet seyn sollten?,

verantwortlich sind.
Escher im Grabenhof. Doktor Ustcri.

David Vogel, Bürger iu Zürich —
An die Bürger und Freunde der Freyheit in der EidS-

genosseiischaft, und besonders im Canton Zürich.

Ich hoffe zwar, daß eine, den Eidsgenossen zngccig-
nete Schrift, über die Nothwendigkeit der
gegenwärtigen Revolution unsers Vater-
landes, über die festen Zwecke derselben,
und über die Mittel, wodurch diese erreicht
werden können, bey kurzem gedruckt erscheinen —
und für alle Freunde des Vaterlandes und der Freyheit,
das nöthige Licht über diese heilige und wichtige Ange-
legcnheit des wahren helvetischen Bürgers verbreiten
werde —- Indessen erfordert das dringende Bedürfniß
des gegenwärtigen Augenblicks, zum Voraus ein Wort
über diese Gegenstände, an meine nähern Mitbürger,
und an die Leser dieses Blattes z» adreßireu.

Das, in alle» Gegenden der Schweiz, für eine

Staatsverandcrung erwachte Gefühl, ist für jeden un-
befangenen Beobachter, wenn er auch nut dem innern
Zustande nnd den Gebrechen der helvetischen Staatsvcr-
sassungcn nicht näher bekannt ist, der natürlichste und

unwidersprechlichstc Beweis, daß dieselbe ein Bedürfniß
der Zeit, der Ausllchung und des Gefühls des Unwerths
der gegenwärtigen Verfassung der Schweiz sey.

Zudem ist gewiß, daß eine Revolution m der bis-
he>. igcu Verfassung der helvetischen Staaten, in den

Eabiiicktcn der benachbarten großen Siaaren fest beschloss

sen ist, theils weil das unbesonnene, seindscligp Betragen

einiger helvetischen Aristokratien gegen die Interessen der

französischen Republik und ihrer Revolution, Veranlaaßiing
und Ursache zu diesem Entschluß gegeben hat, theils weil
das Interesse und die Sicherheit der benachbarten Ctaa-
ten, eine denselben angemessene Organisation und V?r-
fassung des cidsgenößischen Staats nothwendig macht —
Es ist nemlich das Interesse der benachbarten großen

Staaten, daß die Schweiz, die durch ihre Lage eine

feste Naturgrenze zwischen Frankreich, Italien und Deutsch-
land bildet, wie bisher, unabhängig, und bey den Kriegen'
der benachbarten Staaten neutral bleibe; aber eben dieses

Interesse erfordert auch, daß einerseits diese Unabhän-

gigkcit der Schweiz, durch eine zweckmäßige Organisation
ihrer Verfassung, nnd durch die feste Vereinigung ihrer
Kräfte, gesichert sey,- anderseits aber, daß die Neutra-
lität derselben und ihre Wirkn/gen keineswegs, wie zum
Theil bisher, von den kleinen Interessen und von den

Launen der Aristokratie in einzelnen Cantoncn abhängen
könne, sondern znvcriäßig, redlich, schweizerisch sey —
Das ist aber zugleich auch, für jeden in den Geniidsätzen
der höhcrn Staatsknnst unterrichteten Eidsgenossen, das

wahre, große, politische, ökonomische und moralische
Interesse des cidsgenößischen Staats nnd aller seiner

Bürger; indem die Schweiz, wenn sie durch ihren Vcr-
ein in einen Staat,, von Aussen gesichert, und im Innern
zu gemeinnützigen großen Anstalten organisirt, und zu--

gleich durch eine Versassung begünstigt ist, die den Frey--
heirssinn und Gcmeingc-st belebt, die Fähigkeiten MIS'

Kräfte der menschlichen Natur von aller Art Ketten
bcsrcyt, jedem Talent volle» Spielr.uun giebt, durch eine



Verfassung, die dahin strebt, das Genie an die öffent-

lichen Stellen zu bringe», welche bisher einzig mit den

bevorrechteten Kindern der Aristokratie besetzt waren,
bey dieser Veränderung nothwendig und offenbar für die

Vervollkommnung den Genuß und den Wohlstand ihrer
Bürger gewinnen, und in Folge dessen, durch einen

mannigfaltigen Einstuß ans das Beste der Menschheit,

für die Geschichte derselben, in Zukunft unendlich wich-

tiger werden muß, als sie es bisher, besonders bey dem

unvollkommenen Zustande ihrer politischen Organisation

gewesen ist.

Die gegenwärtige Revolution der Eidgenossenschaft,

da ste sowohl für das anerkannte und feste Interesse der

benachbarten großen Staaten, als nach dem Geiste und

Aufklärung der dermahligen Zeit, nothwendig ist, kann

und wird nicht beendigt seyn, bis ihr großer Hauptzweck,

die Vereinigung der Eidgenossenschaft in Einen repnblika-

Nischen Staat und unter Eine Versassung, welche die Frey-

heit und die Gleichheit der Rechte aller Bürger sichert,

vollkommen erreicht seyn wird — Alles, was gerade

dahin abzweckt, wird daher das Ende dieser Revolution

befördern, so wie dagegen alles, was von diesem Zwecke

abweicht, oder von demselben entfernt, nothwendig die

Revolution verlängern, oder den Stoff zu einer neuen

bereiten wird — Es ist also höchst nothwendig, daß die

Führer der Revolution, gerade von Ansang an, die

Zwecke derselben fest ins Auge fassen, denn nur insofern

sie diese Zwecke erreichen oder begünstigen, werden ihre

Bemühungen dem Vatcrlande nützlich werden, und nur

hieraus wird die unbefangene Zukunft ihre Verdienste

um dieselbe beurtheilen.

Eben so wichtig und nothwendig für das Glück nnd

für die schnellen Fortschritte unserer Revolution, zu ihrem

Ziel und Ende, ist es, daß derjenige Theil der ausge-

klärten Bürger Helveticas, der bisher aus Liebe zur Ruhe,
aus träger Anhänglichkeit an die bisherigen Gewohnhei-

ten und Vorurthcile, ans Laune, aus Zaghaftigkeit, für

dieselbe unthätig und gleichgültig war, sich von nun

an für dieselbe intereßierc, sich mit ihren wahren, gros-

sen und edeln Zwecken bekannt mache die Hinleitung der

Revolution zu derselben unterstütze, weil ihre Talente und

ihr Beystand sowohl zur Beförderung wohlthätiger und

redlicher Absichten, als zur Hinderung selbstsüchtiger

Plane, nothwendig ist, und ein Mittel seyn wird, ihr
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Vaterland und sie selbst von mancherley Gefahren zu
l bewahren.

^ Die erste und nächste Gefahr unserer Revolution, ist
das unter dem eidsgenössischen Volke erregte Vorurthcil
gegen den Verein der Schweiz in einen Staat. — Die
Aristokratie und der sehr unchristliche Eigennutz der katho-
lischcn Priesterschaft, wird dieses Vorurthcil aus allen
Kräften unterstutzen, weil sie in der Getheiltheit der
Schweiz, nicht unbegründet, das einzige Mittel zur Er-
Haltung der Trümmer ihrer bisherigen Herrschaft, und

> die einzige Hoffnung zur Wiederherstellung derselben zu
finden glauben. — Meine nächstens herauskommende
Zuschrift an die Bürger der Eidgenossenschaft, wird die
höher» politischen Gründe, für die unumgängliche Noth-
wendigkeit dieses Vereins der Eidgenossenschaft darstellen,
hier begnüge ich mich nur, zu bemerken, daß die Eids-
genossen sich zum Gespötte der vernünftigen Welt und
ihrer Nachkommen machen werden, wenn sie entweder
laut sagen, oder ihr Volk glaube» lassen, daß dieser

Verein, welcher dem Sohne des geringsten Eidsgenossen,
der bisher, wenn er nicht Stadtbürger war, nicht einmal
zu einer Thorwächtcrstcllc Hoffnung haben konnte, nun,
wenn er die erforderlichen Talente besitzt, den Zutritt zu

den ersten Stellen im helvetischen Staate eröffnet, den

bisherigen Rechten und Freyheiten des eids-
genössischeu Volkes entgegen sey.

Offenbar wird das Volk betrogen, wenn man

ihm vvrgiebt, daß der Verein »nd die Organisation
der Eidsgenossenschaft in einem Staat, weil sie Aus-

lagen erfordert, die bisherigen Lasten des LandmannS

vermehren werde Bisher standen diese i» der Schweiz

vornemlick auf dem Ackerbaue, d. i. auf dem meistens

armen Landmannc, und diese Lasten können und werden,

wenn das Volk verständig genug ist, redliche und fach-

verständige Männer zu seinen Gesetzgebern zu wählen,

gewiß nie erhöht werden, bis der Gewinn der übrigen

Volksklassen, die bisher, theils gar nicht, theils ungleich

weniger als der Landmann zu den öffentlichen Abgaben

beytrugen, im gleichen Verhältnisse belastet ist.

Diese und andre Vorurthcile, welche man nun unter

dem eidsgenössischen Volke gegen die Revolution und ihre

Zwecke und Grundsätze zu verbreiten sucht, können nur

den Gang der Revolution aufhalten, das Unglück und
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die Schwierigkeiten derselben vermehren, keineswegs aber

ihre Vollendung hindern.

Der Widerwille und die feste Entschlossenheit, die

das eidgenössische Volk, gegen den Schein des Aus-

dringcns einer Constitution, von Seite einer fremden

Macht, beweist, ehrt seinen Frcyheitssinn, und ist ein

Beweis daß derselbe noch lebt. — Nur ist zur Ehre und

zum Glücke des Vaterlandes erforderlich und nothwendig,

daß dieser edle Sinn, einzig auf der Bahn der Gcrcchtig-
keit und Weisheit erhalten, und nicht von den Feinden

der eidgenössischen Freyheit m.ßbraucht werden könne.

Das französische Di ektvrium ist, so wie alle andere

benachbarte Staaten, allerdings berechtigt, von den

Eidgenossen zu fordern, daß ihre Staatsverfassung so

«ingerichtet werde, daß daraus keine Gefahr und Schaden

für jene entstehen könne; berechtigt zu fordern, daß die

bisherige Aristokratie unterdrückt, und die Schweiz in

Einen Staat vereint werde, der im Stande ist, seine

eigenen, so wie seiner Benachbarten Interessen fest zu

sichern; hierauf beschränken sich die natürlichen Rechte

der Dazwischenkunst der benachbarten Staaten, bey der

neuen eidgenössischen Gesetzgebung; alle weitern Schritte,
wann sie sich nicht einzig auf freundschaftlichen Rath be-

schränken, oder durch die Ucbcrmacht der bisher herrschen-

den Parthey, oder durch einen förmlichen Ruf des unter-
drückten Volks nothwendig gemacht werden, würden eine

Ungerechtigkeit seyn, die der französischen Regierung selbst

zum höchsten Vorwürfe gereichen würde.

AuS einem Briefe des Verfassers vorstehenden Auf-
satzes, au einen der Herausgeber,. Paris, s.

Merz 1798.

Die Feinde der helvetischen Revolution betriegen das

gute eidgenössische Volk durch die Vermischung des Grund-

satzes von der so höchst nöthigen ui.d zu seiner Erhaltung

unentbehrlichen Einheit des eidgenössischen

Staats, mit dcu höchst wichtigen Fehlern des ringe-

sandten Entwurfs für die neue Verfassung
desselben, um durch diesen Kunstgriff dem cibgenössi-

schen Volk beyde zugleich verhaßt zu machen, und sich

dadurch einen Ausweg zu Wiederherstellung der ehma-

lige» Macht und Ansehen zu erhalten. Es ist alles nun

àan gelegen und daher die höchste Psticht aller ver-

ständigen Freunde des Vaterlands und der Freyheit,
dieses Vorhaben zu vereiteln, und das Volk ohne Furcht
und Scheue der dießfälligen Gefahren, über sein wahret

Interesse zu unterrichten.

Der Verein der Eidsgenoßschaft in Einen Staat (ohne

welchen wir unsre Revolution vor der ganze» vernünftigen

Welt und der Zukunft zu einem Denkmal des Schild-
bürgergeistes machen würden) ist zur Erhaltung seiner

äußern und innern Freyheit unentbehrlich; aber keines-

wcgs nach irgend einem mit der ökonomischen Lage, dem

besondern Geist, dem Glück, den Sitten und der Frey-
hcit des eidgenössischen Volkes, in so vielen Rücksichten

im Widerspruch stehenden Plan, sondern nach und unter
einer Verfassung die sich die Eidsgenoßschast selbst und

nach vorausbestimmten festen Grundsätzen geben muß —
versäumt oder widersetzt sich das verführte eidgenössische

Volk einem Verein unter dergleichen Bedingniffen, so ist

die höchst wahrscheinliche Folge davon, ein Krieg, worin
die Eidsgenossenschaft einen Theil ihrer edelsten Bürger,
ihren Wohlstand und ihre Sitten verlieren, und sich

denn doch eine Constitution wird aufdringen lassen müßen,

die, nicht durch den Zusammentritt dar aufgeklärtesten und

unterrichtetsten Schweizer zu Stande gebracht noth-
wendig nur sehr fehlerhaft seyn kann.

Wird die Eidsgenoßschast, ohne ihren Verein zu vol-
lenden, mit Krieg und Gewalt verschont und bleibt sie

wie bisher, obwohl mit einigen Verbesserungen, bey der

Form eines föderativen Staats (wozn sie keineswegs

gemacht ist) und wobey jeder Canton das Recht behält

seine innere Versassung nach cigcneiss Gefallen, weise
oder un weise anzuordnen, so ist nach dem eigene»

gutherzigen Charakter des eidgenössischen Volks, und

nach seiner bisherigen Geschichte, nichts gewisser, als
daß sich in allen seinen Staaten, bald wieder eine neue

Aristokratie, nur unter einer veränderten Gestalt bilde»

wird; wenn nämlich die benachbarten Staaten der Eids-
genoßschaft Zeit dazu lassen, und nicht unter irgend

einem Vorwand, oder durch Revolutionen, die in den

einzelnen Cantoncu leicht zu erregen sind, ein Stück nach

dem andern vom eidgenössischen Staat abreißen, und zu-
letzt die elenden, und für das Interesse des europäischen

Staatensyftems ganz unnütz gewordenen lleberreste Vessel-

ben ganz verschlingen — Das ist das Schicksal das itzt der
Unverstand unserm Vaterland vorzubereiten strebt. —
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Aus einem Schreiben an einen der Herausgeber.

(4. Merz i?98.)

Glauben Sie denn im Ernste, daß die Schweiz,
unter gegenwartigen Umstanden, sich selbst, und

ohne sremde Einmischung eine gute Constitution werde

geben können 's Ich kann es schon gar nicht begreifen,
wie dieses im Sturme aufgeregter Leidenschaften und bey

fv cntgcge gesetzten Interessen werde möglich seyn können.

Wenn partielle Reformen, jczt wenigstens, da sie viel

zu spat kommen, nichts mehr helfen, und wenn eine

ganz neue Versassung, aus den Grundsatz der Gleichheit

in politischen und persönlichen Rechten, errichtet werden

soll, so ist die Schweiz so wenig, als Deutschland, ge-

schickt, sich sslbst eine solche Verfassung zu geben. Wenn

die Constitution, die von Frankreich diktirt wird, gut

ist, wenn sie, auf das Grundsystcm der Volksrepräsen-

takion gebaut, nichts enthalt, was den Lvkalbcdürsnissen

der Schweiz entgegen ist, so sehe ich kaum einen andern

Gluub, warum man sich der Annahme einer solchen

Versassung widersetzen sollte, als nur die bloße Betrach-

tung, daß Frankreich dmchaus kcin Recht habe, sich in

die innern Angelegenheiren fremder Völker zu mischen,

und daß es überhaupt für jeden freyen Mann, und ins-

besondere für den Schweizer empörend ist, sich von andern

den Weg weisen zu lassen, den man selbst leicht zu finden

glaubt. Ich sehe hier gar nicht auf das reine Recht der Vcr-

nunst, vor welchem das französische Revolutionieren auf

keine Weise gebilligt werden kann, ich sehe nur allein aus

das Recht des Stärkern, welchen: alle bisherigen Ver-

sassungeu ihre Existenz zu verdanken haben. Auch die

Macht der Aristokraten gründete sich ans kein anderes,

als ans das Recht des Stärkern. Glücklich, wenn ein

solches Recht gebraucht wird, der Menschheit nützliche

Dienste zu leisten! Wenn Sie alles nur allein von der

Stärke der Vernunft erwarten, so werden Sie in Ihren
Erwartungen vielfältig getäuscht werden. Die Siege der

französ. Waffen haben mehr bewirkt, als die vvrtrefiichen

Grundsätze, die während der Revolution in Umlauf ge-

bracht worden sind. Zwar wären diese nicht verloren

gegangen; sie hätten in dem Herzen jedes aufgeklärten

Mannes ihren Thron gesunden; aber mit der Freyheit

wäre es gleichwohl geschehen gewesen, wenn die Plane

der Coalition erreicht worden wären.

Landschaft Werdenberg.
Die drey Gemeinden der Landschaft Werdenberg ver-

langten unterin 11. Febr. ihre Freylassung von dem
L. Canton G la r us durch zwey Eupp lications-
adressen, die auf z Foliobogen gedruckt erschienen
sind, und die wir im Auszuge liefern.

»Die Angehörigen der Grafschaft Werdenberg an
den Löbl. Stand Glarus. "

»Wir sind durch die Vorsehung in ein Ländchen hin-
gepflanzt, das zunächst innert den Gränzen der freien
Schweiz, am linken Rhcinufer liegt, und uns daher
den holden Rainen freier Schweizer aufdrückt. "

» Aber nur der bkvse Wohnort, nicht das Wesen der

edlen Freiheit, begünstigte unsre Ansprüche auf den so-

wohl ehrenvollen, als gefürchteten freien Echweizernamen."

»Wir waren immer nur das Machwerk der überwie-

genden Macht; der Koloß des Despotismus veräusserte

durch Gewerb und Handelschast unser angebvrnes natür-
liches Menschenrccht."

» Kraftlos mußten wir eine aristokratische Negierungs-
form dulden, und Beschwerden tragen, die Sie, Hoch-
wohlgeborne Herren! sowohl, als wir, kennen,
aber nicht so tief fühlen."

» Vergeblich flehten wir schon so manchmal herzdurch-

dringend um Nachlaß und Erleichterung älterer und neue-
> er Beschwerden; wir wurden aber bis auf gegenwärtige

Zeiten, statt Erfüllung unsrer Bitte», von Ihnen,
H vchw 0 hlgeb 0 r » e H erre n landesväterlich zur Ge-
duld gewiesen, und wir hielten uns innert den Cchran-
ken derselbe» ; wir thaten, während fürchterliche

Kriege Helvezien umzingelten, was irgend Angehörige

thun konnten: wir legten, vor einem Jahre, da sich

feindliche Heere an unsern Gränzen lagerte» wo die

bange Ahnung schon einen Schaupla; des fürchterlichsten

Krieges ansgesieckt. hatte, auch ei» freiwilliges Schars-

ch«i auf den Altar des Vatc/landes, durch selbstständi-

de Deckung der Gränzen; einer Link' von zwei und ei-

ner halben Stunde lang."

»Nun leben wir in einem Zeitpunkt, wo es vielleicht

noch thätigere Hülfe, als dazumal, bedarf, wo die tief-

stcn Kräfte geweckt werden müssen, um das Vaterland

zu sichern; wo wir daher Völker, die mit uns in einer-

lci Lage der Abhängigkeit durch Erkauf stunden, von,

ihren Beherrschern,, aus Ansuchen, ihre Freiheit und,

Unabhängigkeit erlangen sehen." (Die Forts, folgt.
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